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Begriffsklärung (I)

Umfassende Vollmacht
(inkl. Gesundheitssorge)

Einwilligungsermächtigung 
bzgl. med. Behandlung,

(§ 1904 II 2 BGB beachten) 

Vorsorge-
vollmacht

Betreuungs-
verfügung

Patienten-
verfügung

Autonomie erhalten
Betreuung vermeiden 

(§ 1896 II 2 BGB)
Grenze: §1904 BGB (str)

Häufige Fehler: 
Bedingung; Formmangel 

Vorsorgliche 
Anordnung, 

wer (nicht) als
Betreuer bestellt 

werden soll

Bindend für VormG, 
sofern keine 

Kontraindikation
Inhaltliche Weisungen 

an Betreuer

Häufige Fehler:
Kein Ersatzbetreuer

Antizipierte Einwilligung
bzw. Ablehnung

medizin. Maßnahmen
für den Fall der

Einwilligungsunfähigkeit 

Bindend für Arzt
sofern

Wirksamkeitsvoraus-
setzungen erfüllt

Häufige Fehler:
Unpräzise Vorstellungen
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Setzen eines 
neuen Kausal-

verlaufs mit dem 
Ziel, den Tod 

herbeizuführen

Aktive
Sterbehilfe

„Passive“
Sterbehilfe

„Indirekte
Sterbehilfe“

Fast weltweit
strafbar

(in D mindestens
als Tötung auf 

Verlangen)

Geschehen-
lassen des

Sterbeprozesses
(Unterl. / Abbruch
lebenserhaltender 

Maßnahmen)

Anwendungs-
Bereich der
Patienten-
Verfügung 

Palliativ-
medizinische

Behandlung mit
evtl. lebens-

verkürzendem
Nebeneffekt

Unpassender
Begriff, da 
Intention

Linderung

Assistierter
Suizid

Beihilfe zu
„autonomer“
Selbsttötung

Kritik: echte
Autonomie selten

In D straflos
(außer Tatherrschaft)

aber unvereinbar
mit ärztl. Ethos

(Bundesärztekammer 2004
Grundsätze zur Sterbebegl.)

Begriffsklärung (II)


